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40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §56;

GehG 1956 §15 Abs5 Z2;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die bescheidmäßige Feststellung der Gebührlichkeit eines strittigen Bezugs(-bestandteiles) oder eines sonstigen

strittigen besoldungsrechtlichen Anspruches ist jedenfalls zulässig. Dagegen ist ein Feststellungsbescheid über

einzelne Berechnungselemente eines strittigen Bezugs(-bestandteiles) oder eines sonstigen strittigen

besoldungsrechtlichen Anspruches unzulässig, weil die strittige Frage der Berechnung des Anspruches in

besoldungsrechtlichen Verfahren betre@end die Feststellung der Gebührlichkeit des Anspruches geklärt werden kann

(vgl. E 12. Dezember 2008, 2007/12/0201).Die bescheidmäßige Feststellung der Gebührlichkeit eines strittigen Bezugs(-

bestandteiles) oder eines sonstigen strittigen besoldungsrechtlichen Anspruches ist jedenfalls zulässig. Dagegen ist ein

Feststellungsbescheid über einzelne Berechnungselemente eines strittigen Bezugs(-bestandteiles) oder eines sonstigen

strittigen besoldungsrechtlichen Anspruches unzulässig, weil die strittige Frage der Berechnung des Anspruches in

besoldungsrechtlichen Verfahren betre@end die Feststellung der Gebührlichkeit des Anspruches geklärt werden kann

vergleiche E 12. Dezember 2008, 2007/12/0201).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung
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